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1. Vorwort
Das vorliegende Fachbuch „Das 1x1 der Gastronomie“ soll Ihnen helfen, gesetzliche Anforde-
rungen in den verschiedenen Bereichen kennenzulernen und zu verstehen. Natürlich kann es 
keine mehrjährige Ausbildung in einem lebensmittelverarbeitenden Beruf ersetzen. Es liegt 
also an jeder Person, sich das notwendige Fachwissen in dem jeweiligen Bereich der Tätigkeit 
anzueignen.  

Im Grunde genommen geht es nur um eins, nämlich um „Hygiene“ in den verschiedenen 
Formen und Anwendungen in der Gastronomie bzw. beim Umgang mit Lebensmitteln. 
Produkthygiene, Personalhygiene oder Umfeld-Hygiene sind nur wenige Beispiele hierzu. 
Grundsätzlich fängt Hygiene jedoch nicht im Betrieb, sondern bei jeder einzelnen Person an.  

Hygiene ist eine Bezeichnung, die in vielen Bereichen, ob privat oder im Gewerbe, viele 
Bedeutungen hat und unterschiedlich interpretiert wird. Daher ist es sehr wichtig, dass sich 
jeder seiner Eigenverantwortung bewusst ist. Grundsätzlich hat die Reinigung zu Hause, 
unabhängig davon, in welcher Art und Weise sie vorgenommen wird, zumeist nichts mit der 
Reinigung in einem Betrieb zu tun. Die hierfür geltenden Rechtsvorschriften und Hinweise 
werden in diesem Band erläutert. 

Zum Autor: Thomas Zydeck, Sachverständiger für Betriebs- und Anlagenhygiene 
Hauptstraße 148 A | 56566 Neuwied | Info@HTZ-Zydeck.de 
Akkreditierter Probennehmer DIN EN ISO/EC 17025 BAV Institut 
Hygienebeauftragter Gemeinschaftsverpflegung & Seniorenheime VNM Akademie 
Dozent für Hygiene bei der Handwerkskammer Koblenz / DEHOGA Rheinland-Pfalz/Industrie- 
und Handelskammer zu Koblenz / Gastronomisches Bildungszentrum Koblenz. 

Hinweis: Dieser Band wurde für Quereinsteiger und Neugründer in der Gastronomie bzw. für 
den Umgang mit Lebensmitteln erstellt. Dabei handelt es sich um eine zusammenfassende 
Darstellung der fachlichen und rechtlichen Grundlagen, die keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhebt. Sie kann eine Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Obwohl dieser Band mit 
größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht 
übernommen werden.  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezoge-
nen Hauptwörtern häufig nur die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform 
hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 
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1.1 Einführung

Wer einen gastronomischen Betrieb betreiben will, sollte Expertise in allen Bereichen haben, 
die lebensmittelrechtlich und gaststättenrechtlich relevant sind. Dabei muss der Gastronom 
den Überblick über eine Vielzahl von nationalen, aber zunehmend auch europäischen Vor-
schriften behalten. Das Schlagwort der Zeit ist die „Eigenverantwortung“, und das beschreibt 
auch den Weg der Gastronomen. 

So sind bereits am 1. Januar 2006 die EU-Verordnungen Nr. 852, 853 und 854/2004 (das 
sogenannte Hygienepaket) über Lebensmittelhygiene in Kraft getreten. Danach müssen Per-
sonen, die Lebensmittel behandeln oder in Verkehr bringen, ein sogenanntes „Eigenkontroll-
system nach HACCP-Grundsätzen“ umsetzen. Das ist ein Konzept, das physikalische, chemi-
sche und biologische Gefahren, die auf ein Lebensmittel einwirken können, ausschaltet, und 
wenn dies nicht geht, die Gefahr zumindest auf ein Mindestmaß reduziert. Wichtig ist, dass 
der Gastronom die Umsetzung des Konzepts schriftlich durch angemessene Dokumentation 
nachweisen kann. Außerdem muss jeder Gastronom für seine Mitarbeiter Hygieneschulun-
gen nach der Lebensmittelhygiene-Verordnung durchführen. Diese behandelt einige wichtige 
Punkte im Umgang mit Lebensmitteln und befasst sich mit dem Eigenkontrollsystem sowie 
mit dem aktuellen Rechtssystem. Keine Sorge, mit einer koordinierten Herangehensweise ist 
dies nicht schwer.  

Mittlerweile sind zudem sämtliche Rechtsverordnungen zur Umsetzung des bisherigen 
EG-Lebensmittelhygienerechts aufgehoben. Beispiele hierfür sind die Milch-, die Fleischhygie
ne-, die Geflügelfleischhygiene-, die Fischhygiene- und die Hackfleisch- sowie die Eier- und 
Eiprodukte-Verordnung. Gültig sind nur noch die EG-Verordnungen sowie die dazu erlasse-
nen Begleit- und Durchführungsvorschriften. 

Der Gastronom wird stets darauf achten müssen, ob sich für sie relevante Gesetze ändern. 
Insofern wird es nach wie vor wichtig bleiben, sich über ihre Pflichten und auch Rechte 
genau zu informieren. Die zuständige Lebensmittelüberwachung übernimmt diese Aufgabe. 
Es kann für Sie als selbstverantwortlicher Gastronom nur gut sein, sich bei Menschen zu 
erkundigen, die genau wie Sie, nach aktuellem Recht Expertise auf ihrem Gebiet haben. Die 
Lebensmittelüberwachung kann Sie unterstützen und informieren.  

Vor allem müssen Gastronomen die wichtigsten Vorschriften des Lebensmittel- und Futter-
mittelgesetzbuchs kennen, das den Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und vor 
Täuschung und Irreführung bezweckt.  
In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die Verordnung über Anforderungen an die 
Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs (Tier-LMHV) hinzuweisen. Sie dient der Umsetzung und Durchführung 
der Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und 
enthält detaillierte Angaben über den Umgang mit einer Vielzahl von Produkten, wie Fisch und 
Muscheln, Eiern und Milch, Fleisch von Geflügel, Hasentieren oder Wild sowie Hackfleisch.  


